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Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, wie die besondere Lage von Läden in Seitengassen 
von Kernzonen bei der Erteilung von Bewilligungen für sogenannte Passantenstopper be
rücksichtigt werden kann, so dass ein Hinweis mit einem Passantenstopper oder einem Hin
weisschild auf diese Läden an der Passantenlage möglich wird. 

Begründung: 

Die aktuelle Verordnung über die sogenannten Passantenstopper, die auch gerichtlich bestä
tigt wurde, verlangt: „Die Reklametafel muss direkt an der Gebäudefassade des Geschäfts
betriebes aufgestellt werden." In Kernzonen hat diese Einschränkung einschneidende Wir
kung für Läden, die in einer Seitengasse gelegen sind und die mit einer solchen Reklameflä
che an einer viel begangenen, grösseren Querstrasse das Publikum auf sich aufmerksam 
machen möchten. Als Beispiel sind zahlreiche kleine Läden in den Querstrassen zur Nieder
dorf- und Oberdorfstrasse bzw. zum Limmatquai zu nennen. Leider ist gerade diese Anwen
dung der Passantenstopper aktuell nicht bewilligungsfähig, was für die betroffenen Geschäf
te empfindliche Umsatzeinbussen verursachen kann. 
Die Anforderungen des Fussverkehrs auf sichere, durchgängige und attraktive Wegverbin
dungen müssen dabei sichergestellt werden, ebenso wie die Bedürfnisse von sehbehinder
ten Menschen. Ein jederzeit genügend breiter freier Durchgang und eine verständliche Ori
entierung für den Fussverkehr soll gesichert bleiben. 


